
Vier und Zwanzigſter Jahrgang.

2. Quartal. Mittwoch den 24. April 1850. Stück 7.
Schwurgerichts- Sitzungen in Naumburg. Zuſammenhange ſtänden und deshalb nicht von den Geſchwor-

(Fortſetzun g.) nen, ſondern vom Gerichtshofe entſchieden werden müßten.
Als Entlaſtungszeugen wurden vernommen: die Expedien Er ſuchte ſodann die Anklage ſelbſt zu begründen, und

ten Klingenſtein und Schweizer. Erſterer bekundet, Ende den Einwand des Angeklagten, nur aus Mitleid das Schrift-
März 1848 von ſeinem damaligen Prineipal, dem Angeklagten, ſtück verbreitet zu haben, beſonders durch den Jnhalt des
ein großes Paquet, etwa 300 Stück des fraglichen Druckſtückes Schriftſtücks ſelbſt zu widerlegen. Schließlich beantragte er
zur Vertheilung in Gaſthäuſern und öffentlichen Orten erhalten das Schuldig gegen den Angeklagten wegen beider Punkte
zu haben. Sein Principal habe damals erklärt (die Worte der Anklage.
wiſſe er zwar nicht mehr) es werde Theilnahme erregen. Er Hierauf ſprach der Vertheidiger, Rechtsanwalt Franz
habe jene Druckſchriften vertheilt, ohne irgend eine Aeußerung welcher die in der Vorunterſuchung gemachten Einwendungen
über den Zweck zu machen. Ob der Angeklagte ſonſt etwas von Neuem wiederholte und begründete, demnächſt aber
für die Schleſier gethan, wiſſe er nicht, wohl aber habe der hervorhob, daß keiner der beiden Anklagepunkte begründet
ſelbe im Jahre 1847 etwa 4 Wochen lang in ſeiner Wohnung ſei; daß nur Mitleid den Angeklagten zur Verbreitung jenes
unter Arme täglich mindeſtens für 1 Thlr. Brod vertheilt. Schriftſtückes veranlaßt habe. Jm Laufe ſeiner Rede kam

Der zweite Zeuge, Schweizer, bekundete, daß ſein Prin u P 1eipal mit der Poſt ch Paguer Denkſchriften am e zur Sprache gekommene Prozeßgeſchichte, um auch aus dieſer

empfangen, ſich flüchtig mit dem Jnhalt bekannt gemacht
und dem Schreiber Klingenſtein den Auftrag ertheilt habe,
einen Stoß Exemplare in den hieſigen Wirthshäuſern zu
vertheilen. Er habe dabei ausdrücklich geſagt, wir wollen
ſie vertheilen, es wird Mitleid erregen einen andern Zweck

abe er weder ihm noch dem Klingenſtein angegeben. Die
Zahl der verbreiteten Exemplare konnte der Zeuge nicht an
geben und bemerkte nur, daß das mit der Poſt angekom-
r r bis u Hand r hoch geweſen ſei.Der Staatsanwalt proteſtirte gegen die Vereidigung der bei- d S l r p. tden Zeugen, theils, weil der Beuge Klingenſtein omatg im befindlichen Schleſier zu bewirken. Er hielt die Anklage in

Dienſte des Angeklagten geweſen, und die fraglichen Schrift
ſtücke vertheilt habe, theils, weil der Zeuge Schweizer ſich
noch im Dienſte des Angeklagten befinde. Hiergegen pro-
teſtirend verlangte der Angeklagte die Vereidigung, und es
erfolgte dieſelbe auch, nachdem der Gerichtshof darüber be-
rathen hatte.

Der Staatsanwalt ging darauf zunächſt auf die Ein zweite Frage erhob der Angeklagte Einwendungen und ver
wendungen ein, welche der Angeklagte Bromme in der Vor langte, daß dieſe Frage auf Grund des Strafrechts und nicht
unterſuchung gemacht hatte, und ſuchte dieſelben zu wider nach der Verordnung vom 30. Juni 1849 geſtellt werde.
legen. Es beſtanden dieſelben darin, daß das Verbrechen Der Gerichtshof zog ſich zurück und es verblieb bei den von
durch die Amneſtieordre vom 22. März 1848 verziehen ſei. dem Präſidenten geſtellten Thatfragen. Dieſelben lauteten:
Daß ferner der Staatsanwalt mit der Anklage präecludirt 1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, durch Verbreitung beſon-
worden weil er über den Beſchluß des Criminalſenats des derer Abdrücke des mit dem deutſchen Zuſchauer vom
frühern Oberl. Gerichts vom 2. April 1848 keine Beſchwerde 24. März 1848 ausgegebenen Schreibens an Se. Maj.
geführt, daß überdies nach dem Geſetze vom 30. Juni 1849 den König von Preußen erdichtete oder entſtellte That
die Verjährung Platz gegriffen und daß endlich der frühere ſachen öffentlich verbreitet zu haben, welche in der
Juſtizminiſter Bornemann in einem an das hieſige Oberl. Vorausſetzung ihrer Wahrheit die Einrichtungen des
Gericht ergangenen Reſcripte die gerichtliche Verfolgung we- Staates oder die Anordnungen der Obrigkeit dem Haſſe
gen Verbreitung des in Rede ſtehenden Schriftſtückes unter- oder der Verachtung ausſetzen
ſagt habe. Der Staatsanwalt hob beſonders hervor, daß 2) Jſt der Angeklagte ſchuldig, durch Verbreitung dieſer
dieſe ſämmtlichen Einwendungen nicht mit der Thatfrage in Schrift die Ehrfurcht gegen den König verletzt zu haben
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Die Geſchwornen bejahten die erſte, verneinten dagegen
die zweite Frage.

Der Staatsanwalt beantragte hierauf 6 Monat Ge-
fängniß, Verluſt der National-Cocarde, Kaſſation und Ver
urtheilung in die Koſten. Hiergegen proteſtirte der Ange-
klagte und beantragte höchſtens eine Geldſtrafe von 20 Thlrn.,
unter allen Umſtänden aber hielt er den Antrag auf Verluſt
der National-Cocarde und Amtsentſetzung für nicht gerecht-
fertigt. Der Gerichtshof erkannte auf eine Geldbuße von
50 Thlr. im Unvermögensfalle 3 Monat Gefängniß, auf
Verluſt der National-Cocarde, Amtsentſetzung und Tragung
der Koſten.

händler Franz Fiſcher von hier, angeklagt der Verläumdung
des hieſigen Magiſtrats durch einen in Nr. 41. der Thürin-
ger Narrhalla vom Jahre 1848 erſchienenen Artikel mit der
Ueberſchrift: „Ein Schuleramen in Schöppenſtädt.“ Dieſe
Sache war ebenfalls bereits im December zur Verhandlung

Gegen dieſes Erkenntniß hatte der Angeklagte Reſtitution
geſucht. Zu ſeinem Vertheidiger hatte er den Appell. Ger.
Referend. Schreiber erwählt.

Nachdem der Angeklagte 10, der Staatsanwalt 2 der
aus der Urne gezogenen Geſchwornen abgelehnt hatte, wurde
das Schwurgericht aus folgenden Perſonen gebildet: Weber-

Domainenrentmeiſter Franke, Rittergutsbeſ. Sander, Bauer-
gutsbeſitzer Bittorf, Ortsſchulze Stutzbach,
Schulze Necke, Rittergutsbeſitzer Schmalz, Thierarzt Buſch,
Juſtizrath Buchholz. Nachdem die Anklage verleſen war,
erklärte ſich der Angeklagte auf die Frage des Präſidenten
für Nichtſchuldig. Er bekannte zwar, der Verfaſſer des frag-
lichen Aufſatzes zu ſein, beſtritt aber, den hieſigen Magiſtrat Jeder mit dem Seinigen ſo Jhme Gott gegeben, zufriden

iſt, Er wird aber zu friden ſein, wann es Jhme genug iſt,
es wird Jhme genug ſeyn, wann er nicht zum Veberfluß,

damit gemeint zu haben. Er habe vielmehr nichts andres
beabſichtigt, als darzuthun, daß die Lehrer ſtets die Autorität
aufrecht zu erhalten wüßten. Die Namen der Schüler habe
er ſo gewählt, weil dergleichen Schüler in den verſchiedenen
Schulen hier wirklich exiſtirten. Von den Unterhandlungen

gehört haben. Auf Vorhalt mußte er zugeben, in der Vor-
unterſuchung als Zweck jenes Aufſatzes den angegeben zu

der Schule Gegenſtände zum Unterricht wählten, welche dort-
hin gar nicht gehörten.

Der Staatsanwalt ſuchte darzuthun, daß jener Aufſatz
nur auf die Mitglieder des hieſigen Magiſtrats bezogen wer
den könnte und müßte, daß in dieſem Aufſatze eine Ver
läumdung enthalten ſei, weshalb er das Schuldig beantragte.

Der Referend. Schreiber als Vertheidiger führte aus,
daß nur der Schulvorſtand in Schöppenſtädt ſich beleidigt
fühlen könne, nicht aber der hieſige Magiſtrat.

Nachdem der Präſident das Reſume gegeben und die
Thatfragen geſtellt hatte, machte der Staatsanwalt dagegen
Einwendungen. Vom Gerichtshof wurden darauf folgende
Fragen geſtellt

1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, durch den in der Zeit-
ſchrift die Thüringer Narrhalla Nr. 41. des v. J. abge
druckten, von ihm verfaßten Aufſatz: „Ein Schulexamen in
Schöppenſtädt,“ die Mitglieder des hieſigen Magiſtrats,
Raſch, Tänzer, Glendenberg und Richter, öffentlich ver-
läumdet zu haben

9

Hierauf erſchien auf der Anklagebank der frühere Buch 1Se6, Aber wie wen Hente und wie ſr heute

Pachter Rabe,

2) Jſt er ſchuldig, ſie durch dieſen Aufſatz in Beziehunauf ihren Ver beleidigt zu Meer ſaß Aehnrs
Die Geſchwornen bejahten beide Fragen, die erſte jedoch

nur mit 7 gegen 5 Stimmen, es mußte deshalb der Ge-
richtshof die Entſcheidung geben, welche auch auf Bejahung der
Frage ausfiel. Der Staatsanwalt beantragte gegen den
Angeklagten 6 Monat d wogegen der Vertheidiger
proteſtirte. Der Gerichtshof erkannte hierauf wegen Ver
läumdung des hieſigen Magiſtrats auf 4 Monate Gefängniß.

Stimme aus Bayern.
Zwar nicht von heute oder geſtern, ſondern vom Jahre

Jn jenem
Jahre ſagt nämlich der Kaiſerliche Rath und Kurfürſtliche
Doctor und Medicus, Johann Joachim Becher in der
Vorrede ſeiner Methodus didactia (München, 1668. 4.):
„Was iſt das eigentliche Jntereſſe von Teutſchland anders,
als deſſen Wolſtand? welcher darinnen beſtehet, daß Teutſch

ſider h Horgekommen, und war gegen den Angeklagten ein Kontumatial- land eonſiderabel (anſehnlich) ſey, es wird aber conſiderabel

Erkenntniß, da er im Termine nicht erſchienen war, ergangen. ſeyn, wann es Mächtig iſt, vnd es wird Mächtig ſeyn, wann
es Volckreich iſt, es wird Volckreich werden, wann es Nahr-
haft wird, es wird Nahrhaft werden, wann es Gelt-reich wird,
es wird Gelt-reich werden, wann das in die Frembde hinauß
gehende Gelt darinnen behalten, vnd noch ein mehrers dar-
zu von der Frembde hinein gebracht wird, diß wird geſchehen,
wann man diſes, ſo man nun auß der Fremde vmb Gelt

u i. kauffen muß, entweder gar entbehret, oder ſelber in dem9 delz L t C 4 rmeiſter Melzer, Landwirth Lüttich, Revierförſter Hartung, Land züglet vnd arbeitet, vnd die Frembde herein gehende
vnnutzliche vnd das Gelt auß dem Land lockende Waaren

verbietet, diſes wird geſchehen, wann es Fürſten vnd Herrn
mit geſambter Hand thun, Sie werden ſolches thun, wann
Sie eini
trauen, Sie werden einander trauen, wann Jhre Jntereſſen
nicht gegen einander lauffen, ſolches wird geſchehen, wann

zur Hoffart, zum Geitz, zur Vnvergnüglichkeit, zur Bnruhe,
zum Mißtrauen zur Vnbillichkeit vnd Factionen, von Ju-

g. 2 J c 3 8 cder Militairbehörde mit dem Magiſtrat hier wegen Vermeh- Se ee W Kinrer wahr berksteceen, den r
rung der hieſigen Garniſon wollte der Angceklagte gar nichts ſolche bei den Regenten angeſtellt wird, alſo werden ſie her

nach in Jhrem Regiment, vnd wie Jhr Regiment iſt, ſo
bulleſrer ſiflir werden gemeiniglich die Vnderthanen juxtà illud, Regis adhaben, die Schullehrer zu perſifliren weil ſie mitunter in exemplam. (Fiat applicatio novissima)-

April.Kartoffeln in die Erde! und Saatkorn in den Acker!
Wer erndten will im Herbſte, der ſei im Frühling wacker;
Und wer im Frühling wacker iſt, der hat im Winter Brod,
Und wer ſein Brod verdienen kann der fürchte keine Noth;
Und wer nicht Noth zu fürchten hat und iſt geſund am Leibe,

Der danke Gott und bitt ihn drum, daß er geſund auch bleibe.
A. Reinick.

Dieſem Sinnſpruche aus neuerer Zeit liegen die nicht
genug dem Gedächtniß einzuprägenden alten Sprüchwörter
zum Grunde:

Was du ſäeſt, wirſt du erndten.
Wie man's treibt, ſo geht's.
Wie's einer macht, ſo geht's ihm.
Gott belohnt nach der Arbeit.
Jeden kleidet ſeine That.
Nach gethaner Arbeit iſt gut ruhen.

ſeynd, Sie werden einig ſein, wann Sie einander

rige

2



hung

edoch

g der
den

diger
Ver-
zniß.

Jahre
enem
tliche

der
4.):
ders,
itſch
rabel
vann
dahr-
vird,
nauß
dar

hen,

ende
aren
derrn
nn
nder
eſſen
dann
riden

iſt,

Ge-

Gelt
dem

Dem Verdienſte ſeine Kronen.
Arbeit iſt des Bürgers Zierde.
Segen iſt der Mühe Preis.
Fleißige Hand ſegnet Meer und Land,
Erſt thun dann ruhn. n.

Wilhelm der Eroberer König von England, ließ, um
einen neuen Forſt zur Jagd bei Wincheſter zu bekommen,
obwohl er bereits die größten beſaß auf einem Strich von
30 engliſchen Meilen alle Bewohner deſſelben vertreiben, und
alle Gebäude niederreißen, ohne den bisherigen Eigenthümern
derſelben die mindeſte Entſchädigung zu gewähren. So
machte es der König Friedrich der Große von Preußen nicht,
denn da der Beſitzer der Windmühle, die ihm ſeinen Wein-
berg bei Sansſouci verunſtaltete, ſie ihm gegen eine mehr
als doppelte Entſchädigung dennoch nicht überlaſſen wollte,
ließ er ſie ſtehen.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Königlichen Regierungsrath v. Rode ein Sohn.

Geſtorben: der gew. Ngchb. und Einw. in Meuſchau Lautzſchmann,
80 J. alt, an Altersſchwäche.

Kommenden Sonntag, früh 8 Uhr allgemeine Beichte und Abendmahl, ge
halten vom Herrn Diac. Simon.

Stadt. Geboren: dem Bürger und Schenkwirth Elſte eine Tochter
dem Schuhmacher Langbein ein Sohn dem Bürger und Lohgerbermſtr. Barth
eine Tochter dem Bürger und Lohgerbermſtr. Wiegand eine Tochter dem
Kaufmann Dietzſchold eine Tochter dem Buchhändler Garcke ein Sohn ein
außerehel. Sohn. Getrauet: der Fleiſcher Hindemit mit Jgfr. Friede-
rike Thereſe Bürgel der Handarbeiter Haring mit Sophie Wegner der Tiſch-
lergeſell Rudolph mit Chriſtiane Friederike Schmidt der Mühlenbaumſtr. und
Betriebs Jngenieur Kunkels aus Schkeuditz mit Jgfr. Amalie Roſine Erneſtine
Weiland aus Landsberg. Geſtorben: die hinterl. Wittwe des Handar-
beiters Schmidt, im 62. J., an Verzehrung der älteſte Sohn des Kürſchners
und Mützenmachers Rolle, 6 J. 11 M. 1. W. alt, an Drüſenkrankheit.

Neumarkt. Getrauet: der Schuhmachermſtr. Mank mit J. F.
Th. Heine von Schaafſtädt. Geſtorben: der zweite Sohn des Fabrik-
arbeiters Müller, 5 J. alt, an Unterleibesentzündung,

Altenburg. Geboren: dem Bürger und Schuhmachermſtr. Böhme
ein Sohn. Getrauet: der Kammmacher Steigelmann mit Auguſte Hen-
riette Friederike Froböſe. Geſtorben: die hinterl. Wittwe des Kreisboten
Großmann, 83 J. alt, an Altersſchwäche.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeereeerrrrrrer—T

Bekanntmachungen.
Nothwendige Subhaſtation.

Königliches Kreisgericht zu Merſeburg.
Die dem Friedrich Auguſt Ritter zu Rodden zugehö-

rigen Grundſtücke, als
1) das Gut Nr. 18. Rodden, beſtehend aus:

A. Einem Wohnhauſe nebſt Hof, Scheune, Stallung
und Garten, wozu pertinentialiter gehören:

B. Eine Hufe Landes in Roddener Marke, nebſt den
Zubehörungen in Ausken, Bocken und Göhren,

C. Eine halbe Hufe Landes nebſt zwei Zubehörungen
in Ausken und Bocken

2) die in Roddener Flur belegenen Nr. 2. des Hypothe-
kenbuchs eingetragenen walzenden Grundſtücke, als

A. Eine dreiartige halbe Hufe Feldes,
Nr. 211. im kleinen Felde,

267. im langen Felde,
284. im langen Felde,
W Zubehörungen,

W
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B. Ein Stückchen Feldes Nr. 229.,

reſp. die an Stelle der Grundſtücke getretenen Pläne, nämlich
a) ein Feldplan in Bocken (Nr. 63.) 12 Morgen

58 Ruthen haltend,
b) ein Wirthſchaftsplan (Nr. 38.) 9 Morgen

155 Ruthen haltend,
e) ein Feldplan im langen Felde (Nr. 55.) 11 Mor-

gen 20 Ruthen haltend,
d4) ein Feldplan im Häuſchenfelde (Nr. 23.)

20 Morgen 124 Ruthen haltend
3) die in Kötzſchlitzer Flur belegene subh Nr. 3. des Hy

pothekenbuchs eingetragene Wieſe, beſtehend in
Nr. 36 a. in den Wieſen, 5 Acker 17 QRth.,
Nr. 36b. daſelbſt, 4 Acker 16 QRth.,

abgeſchätzt zufolge der nebſt Hypothekenſcheine und Bedin
gungen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxen auf
6369 Thlr. 22 Sgr. 8 Pf., ſollen

am l11. Juli 1850, Vormittags 11 Uhr,
in der Gemeindeſchenke zu Rodden nothwendig ſubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 26. November 1849.

Nothwendige Subhaſtation.
Königliches Kreisgericht Merſeburg.

Das dem Zimmermann Friedrich Ernſt Wenzel gehö
rige, zu Bedra Nr. 19. des Kataſters und Nr. 17. des
Hypothekenbuchs belegene Anſpanngut mit Scheune, Hof
und Garten, ingleichen:

2 Acker Erde am Küſterraine Nr. 110.,
2 Acker Erde auf die Roßbacher Mark ſtoßend, Nr. 101 b.,
2 Acker Erde über dem Weißenfelſer Wege Nr. 60. und

55., nach der Separation in einem Plane von 7 Mor-
gen 56 QRuthen liegend, die ſogenannten Grundfelder,

abgeſchätzt zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingun-
gen in e Büreau II. einzuſehenden Taxe auf 1962 Thlr.
4 Pf., ſollAm 31. Mai 1850, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Den 26. April e. Vormittags 10 Uhr, ſoll auf dem
Rittergute zu Schkopanu eine Parthie Hauſpäne in ein-
zelnen Haufen an den Meiſtbietenden gegen gleiche baare
Bezahlung verkauft werden.

Rittergut Schkopaun, den 17. April 1850.

In Sommer Buckskins,
Rockstoſſen und Tuchen,

in den verſchiedenſten Qualitäten und ſchönſten Farben, iſt
mein Lager auf das Vollkommenſte aſſortirt und empfehle
ſolche zu äußerſt billigen Preiſen.

J. Schönlicht.
Logis-Vermiethung. Saalgaſſe Nr. 409. iſt ein

freundliches Logis aus Stube, zwei Kammern, Küche und
ſonſtigem Zubehör zum 1. Juli zu beziehen.

Iagel-Assecuranz.
Daß ich für die Neue Berliner HagelAſſecuranz Ge

ſellſchaft auch in dieſem Jahre Verſicherungen gegen Hagel-
ſchaden übernehme, zeige ich hierdurch ergebenſt an.

Merſeburg, den 15. April 1850.
Kieſelbach,

Königl. Lotterie Einnehmer.
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Bekanntmachung. Donnerstag den 25. April,
Nachmittags, ſollen auf dem Rittergute Kleinlauchſtädt
die ruſſiſchen Eſſen ausgebrannt werden.

Weißgute Saamen- Kartoffeln ſind auf dem
Rittergute Niederbeung zu verkaufen.

Wichtige Anzeige

Taube und Harthörige.
Auf das Doctor John Robinſonſche Gehöröl, wo-

von ich für ganz Deutſchland Verkauf und Niederlage habe,
mache ich alle Taube und Harthörige aufmerkſamt. Dieſes
Oel heilt binnen kurzer Zeit die Taubheit, falls ſelbige nicht
angeboren, es bekämpft feruer alle mit der Harthörigkeit ver-
bundenen Uebel, als der Ohrenſchmerzen und das Sauſen
und Brauſen in den Ohren, und falls keine reinen Unmög-
lichkeiten obwalten, kann man für die Wirkſamkeit die ſicherſte
zarantie leiſten.r iei S PefungsAtteſte übergebe ich der Oeffentlichkeit,

alle mitzutheilen, iſt zu koſtſpielig. Schriftliche Aufträge,
die ich mir kranco erbitte, werden auf das Prompteſte von
mir ausgeführt.en K. Bez. Arnsberg, 1850.

H. Brakelmann,
Lieferant von mehreren Fürſtlichen Höfen

und alleiniger Depoſitär.

Atte ſt.
Jch litt an Taubheit, alle ärztliche Hülfe war vergebens,

da wandte ich noch zuletzt das Doctor John Robinſonſche Ge
höröl an, wovon Herr H. Brakelmann in Soeſt Niederlage und
Verkauf hat, und binnen kurzer Zeit, mit Freuden bekenne
ich es, hörte ich wieder ganz genau und bin jetzt förmlich
wieder hergeſtellt.

Jch atteſtire dieſes der Wahrheit gemäß recht gern.
Fröndenberg bei Unna.

gez. Chr. Kröner.
Atte ſt.

Längere Zeit litt ich an Harthörigkeit; ich wandte nach
vielen Mitteln zuletzt noch das Robinſonſche Gehöröl an,
wovon Herr H. Brakelmann in Soeſt Niederlage hat, und
nach kurzem Gebrauch war meine Harthörigkeit gänzlich
verſchwunden.

Jch atteſtire z Wer
tinghauſen bei Horesſtadt.Dort gez. Mareus Roſenberg.

Groß Wechow bei Wollin in Pommern,
den 1. December 1849.

Herrn H. Brakelmaun in Soeſt.
Ew. Wohlgeboren erſuche ich, mir von dem Gehöröl,

wovon ich ſchon ein Fläſchchen mit gutem Erfolge für das
eine Ohr verbraucht habe, gefälligſt noch ein Fläſchchen zu
ſenden.

Achtungsvoll und ergebenſt
gez. Die Prälatin von Berg,

geb. von Owſtien.

Saamen Kartoffeln, frühe blaue und lange oder
Mäuschen, ſind noch abzulaſſen im hieſigen Schloß-
garten.

Allen Blumenfreunden die ergebene Anzeige, daß
ich zu den billigſten Preiſen blühende Sachen wie Roſen,
Fuchſien, Pelargonien, Calceolarien, vorzüglich kräftige
SommerlevkoyenPflanzen, neueſte PrachtGeorginen e. ec.,
ablaſſe. Bödke, Entenplan Nr. 196.

1 Metze amerikaniſches Weizenmehl 4 Sgr.,
4 Scheffel Roggenmehl 7 Sgr.,
4 Scheffel Gerſtenmehl 8 Sgr.

in der Ammendorfer Mühle.

Einkauf.
Horn und Hornabfälle aller Art, wollene Ha-

m

dern und andere thieriſche Stoffe kauft fortwährend gegen
baare Zahlung und bittet um portofreie Offerten

C. G. Gaudig in Leipzig.

Concert Anzeige.
Künftigen Montag den 29. April wird die rühmlichſt

bekannte Schwarzenbacher Kapelle aus Wien (20
Mann ſtark) auf ihrer Durchreiſe nach Schweden und Nor-
wegen hieſelbſt e in großes Concert à la Strauß geben.

Das Nähere wird ſpäter bekannt gemacht werden.

Einen Lehrling ſucht der Klempnermeiſter
Wilhelm Wächter.

Sollte ein Hirtenburſche von ca. 16-—-18 Jahren,
der unverdroſſen iſt und Liebe zum Vieh hat, ſich erweitern
wollen, der kann ſich als Schaafknecht zum 25. Mai auf
dem Rittergute Kötzſchau bei Lützen beim Schäfer Lincke
daſelbſt melden. Caution wird nicht verlangt.

Warnnunug.Da die Separation ſtattgefunden hat, wird der alte
Fußweg von Blöſien nach Naundorf über meinen Plan bei
15 Sgr. Strafe verboten. J. C. Fuchs.

Herr Rummel ſagt im v. Stück d. Bl., daß er mich
ſeines Dienſtes entlaſſen. Daß ich mich aber ſchon habe
1849 aus ſeinem Dienſt entfernen wollen beweiſe ich dem
ſelben der Wahrheit gemäß damit, daß ich mich um Ent-
laſſung aus ſeinem Dienſte an das Wohllöbl. PolizeiaBü-
reau verwendet habe.

Um mich zu verbeſſern, befinde ich mich in dem Sei-
fenſiedergeſchäft der Wittwe Ortmann in der Schmalegaſſe.

Merſeburg, den 21. April 1850.
Friederike Wittig.

Marktpreiſe vom 20. April.
gthl. ſg. pf- thl. ſg. pf. thl. ſg. pf. thl. ſg pf.

Weizen 120 bis 122 6 Gerſte 21 3 bis 23 9Roggen 26 3 bis 28 9] Hafer 16 3 bis 18 9
Bekanntmachungen aller Art werden bis
Montag und Donnerstag Abends erbeten,e

erd

werden.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.

m. können aber auch zur Bequemlichkeit im
Laden des Herrn G. Lots am Markt abgegeben

t

dorf


	Merseburger Kreisblatt
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 33.
	[Seite 161]
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164






